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Nous ne pourrions avoir de meilleur interprète que vous-même auprès du 
Gouvernement américain pour démontrer que, désireux de persévérer dans la 
voie que nous nous sommes tracée et de continuer à traduire dans une mesure 
aussi large que le permettent nos possibilités, limitées, il est vrai, par les cir
constances et nos conditions propres, mais avant tout efficace, les sentiments 
de solidarité humaine qui animent le peuple suisse, nos actions doivent demeu
rer indépendantes et autonomes. C ’est pourquoi nous nous soucions toujours 
aussi d ’éviter que le soulagement que nous apportons ici ou là ne fasse partie 
des thèmes de la polémique de belligérant à belligérant.

Il est à peine nécessaire de vous assurer qu’à l’avenir comme par le passé, 
nous resterons prêts à examiner, dans un esprit pénétré à la fois de réalisme 
pratique et de sympathique sollicitude, les cas d ’espèce dans lesquels notre 
concours pourra être jugé compatible avec les principes rappelés ci-dessus. 
C ’est ainsi, vous le savez, que, sur une demande du Comité intergouveme
mental de Londres, inspirée par les Gouvernements américain et britannique, 
nous avons accepté d ’interroger les Autorités françaises à Vichy quant à la pos
sibilité d ’obtenir des permis d ’émigration pour des enfants de réfugiés menacés 
de déportation ou dont les parents ont été déportés ou sont menacés de l’être.

J ’ajouterai enfin qu’il nous serait utile d ’être tenus au courant des réalisa
tions qui seront mises en œuvre ensuite des récentes décisions du Président des 
Etats-Unis.

Veuillez agréer, mon cher Ministre, l’assurance de ma haute considération et 
de mes sentiments les meilleurs.

92
E 2001 (E) 2/645

Le Département politique à la Direction générale 
de la Banque nationale

Copie
L UV Bern, 3. M ärz 1944

Am 28. Februar haben wir Ihnen vom Text eines Telegram m s1 der Schwei
zerischen Gesandtschaft in W ashington Kenntnis gegeben, das u.a. die Nach
richt enthielt, das Amerikanische Schatzamt sei im Prinzip bereit, gegen

1. Le texte de ce télégramme (reçu à Berne le 26 février à 09 h. 45) est le suivant:
Nummer 152. In heutiger Besprechung Treasury über Kontrolle freien Frankenmarktes 

haben wir erneut auf Aussichtslosigkeit Intervention mit ungenügenden Mitteln hingewiesen 
und gleichzeitig unsere Geneigtheit zur Verfügungstellung weiterer Frankenbeträge gegen freies 
Gold ausgedrückt. Treasury warf uns erneut in scharfen Ausdrücken unsere weitgehende Kre
ditgewährung an Deutschland vor. Es habe gewisses Verständnis für Entgegenkommen bezüg
lich Warenlieferungen, die unter Druck der Verhältnisse unvermeidlich waren, dagegen hätte
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zukünftige Frankenzessionen freies Gold abzugeben, soweit diese das bereits 
eingeräumte Monatskontingent von ?>lU Millionen Franken überstiegen. Es 
zeigte sich damit bereit, auf ein Begehren einzutreten, das von Ihnen seit der 
Blockierung der schweizerischen Guthaben in den USA wiederholt geäussert 
wurde.

Sie haben uns in Form eines Telegrammentwurfs Ihren Vorschlag für eine 
Beantwortung unterbreitet. Wir haben ihm im wesentlichen entnommen, dass 
Sie aus währungspolitischen Gründen auch gegen freies Gold zu keinen Fran
kenzessionen an das Amerikanische Schatzamt mehr Hand zu bieten bereit 
sind, soweit sie über den Rahmen der bisherigen Konversionen blockierter 
Dollars hinausgehen.

Das zur Diskussion stehende Problem hat zweifellos neben der währungs
politischen auch eine eminent politische Bedeutung, der mit Rücksicht darauf, 
dass sich die Beziehungen zwischen unserem Lande und den USA auf finanziel
lem Gebiet an einem Wendepunkt zu befinden scheinen, der Vorrang gebührt. 
Es wird daher unerlässlich sein, dass sich der Bundesrat vor Erteilung der defi

es erwartet, dass wir von uns aus und freiwillig grösseres Entgegenkommen auf finanziellem 
Gebiet gegenüber USA bekunden. Dies umsomehr als keine Gegenmassnahmen von dritter 
Seite zu befürchten waren. Trotz unserer wiederholten Widerlegungen zeigt sich Treasury unse
rer Anschauung unzugänglich. Unsere weitere Politik wird dieser Einstellung wohl oder übel 
Rechnung zu tragen haben. Im Anschluss an diese Aussprache erklärte sich Treasury im Prinzip 
geneigt freies Gold gegen unsere zukünftigen Frankenzessionen abzugeben, soweit diese das 
bereits eingeräumte Monatskontingent von VU Millionen übersteigen. Dagegen lehnt Treasury 
ab, einen diesbezüglichen Vertrag nach englischem Muster abzuschliessen. Wir erblicken in die
ser Konzession einen ersten Schritt zur Lösung unserer Gesamtprobleme weshalb auf unserer 
Seite in der Durchführung soweit als möglich Entgegenkommen zu zeigen ist. Insbesondere 
kann wohl kaum ein anderer Goldpreis als der offizielle von 35 Dollar pro Unze in Frage 
kommen. Bitten Euch uns Euer Einverständnis baldmöglich bekanntzugeben.

Auch für Nationalbank von Gesandtschaft und Pfenninger (E 2001 (E) 2/645 et E 7110/ 
1967/32/821 /Grossbritannien/2).

La Section du Contentieux et des Intérêts privés à l ’Etranger du Département politique com
munique ce télégramme à la Banque nationale qui propose, le 2 mars, de répondre par le télé
gramme suivant : Nationalbank prüft zurzeit mit zuständigen Behörden und interessierten Wirt
schaftsverbänden Erhöhung Exportvolumen nach Dollarländern mit Einschluss Iran und zwar 
für Uhren wie für Textilien Punkt. Nach Inkrafttreten neuer bevorstehender Lösung wird 
Nachfrage nach freien Franken am Newyorker Markte stark zurückgehen zumal da bei erhöh
ten Dollarkontingenten zusätzliche Exporte hierorts nicht mehr zugelassen werden dürften 
Punkt. Zum Schutze unserer eigenen Valuta könnte es Nationalbank nicht verantworten die 
Frankenabgabe gegen Devisen in das Ermessen oder Belieben des Auslandes zu stellen Punkt. 
Sie muss jederzeit über Annahme oder Ablehnung eines Devisen- oder Goldangebotes frei ent
scheiden können Punkt. Nachdem nunmehr für die Frankenbedürfnisse der amerikanischen 
Regierung ein monatlicher Plafond besteht, nachdem auch andere nichtkommerzielle Dollar
gesuche hierorts weitherzig behandelt werden und nachdem nun für Warenausfuhr erhöhte 
Kontingente in Aussicht stehen, kann Nationalbank auf weitergehende Bindungen und Wün
sche zurzeit nicht eintreten Punkt. Nationalbank würde es selbstverständlich sehr zu schätzen 
wissen, wenn Treasury in Würdigung gegenwärtiger Leistungen für alle künftigen Dollar
konversionen gleichviel welcher Provenienz frei verfügbares Gold zusichern wollte Punkt.
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nitiven Antwort mit der Angelegenheit befasst, wobei Ihre Stellungnahme, für 
die wir Ihnen bestens danken, als Diskussionsgrundlage dienen wird.

Aus den oben dargelegten Gründen ist die Einberufung der Finanzdelega
tion des Bundesrates in Aussicht genommen. An ihr wird voraussichtlich aus
ser Ihnen auch die ständige Wirtschaftsdelegation des Bundesrates teilnehmen. 
Der für diese Besprechung in Aussicht genommene Zeitpunkt wird Ihnen so 
rasch als möglich zur Kenntnis gebracht werden.

93
E 7110/1973/135/49

La Délégation économique suisse à Londres 
au Directeur de la Division du Commerce 

du Département de l’Economie publique, J. Hotz

Copie de réception
T  London, 6. März 1944, 21 h. 20

{Reçu: 7. März, 17 h. 30)

Nummer 214. Neue Kreditdiskussion ergab, dass Partner bereit wären, ab 
Februar weitere Clearingverschuldung von 20 Mio. und somit total Verschul
dung von 980 Mio. hinzunehmen, unter folgenden Voraussetzungen:

a) Die Schweiz müsse formelle schriftliche Erklärung abgeben, dass ab Juli 
keine weitere Krediterhöhung eintrete, ohne ausdrückliche Zustimmung der 
Partner. Wir lehnten dieses Begehren ab, einerseits weil wir nicht wüssten, wel
ches die Situation im Juli sein wird, und anderseits weil eine formelle Verpflich
tung Schwierigkeiten bereite, schliesslich schlug Foot folgenden Ausweg vor: 

«It is intention of Swiss Government that German indebtedness to Switzer
land shall not be permitted to exceed 980 Mio. Swiss francs should unforeseen 
circumstances arise which in opinion of Swiss Government make it necessary to 
exceed this figure question will be considered by the three governments but in 
meantime Swiss Government will not authorise any excess over 980 Mio. Swiss 
francs.» Foot erklärte, dass dieser Vorschlag noch der Zustimmung brit. und 
US Regierung bedürfe. Scheitern die Diskussionen, so wären wir frei, hätten 
aber voraussichtlich scharfe Reaktion zu gewärtigen. Haben von Anfang an 
darauf hingewiesen, dass Budget unsichere Faktoren enthält und dass daher 
mit der Möglichkeit einer höheren als vorgesehenen Verschuldungszunahme 
von 30 Mio. gerechnet werden müsse. Dieser Punkt gibt zu grössten Schwierig
keiten Anlass und entfacht aufs neue das bei jeder Gelegenheit ausgedrückte 
Misstrauen. Partner verlangen, dass sich Schweiz verpflichtet, Clearingver
schuldung von 980 Mio. nicht zu überschreiten, wobei wir davon ausgehen, 
dass indebtedness mit transfergarantierten Abrechnungen gleichzusetzen ist.
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